
Sinn und Zweck, Trägerschaft 
In der Kindertagesstätte (Kita) „Rägebogefisch“ wer den Kinder ab dem 3. 
Lebensmonat bis zum Schuleintritt betreut. Träger i st der KZU Kompetenz-
zentrum Pflege und Gesundheit. Diese ausserfamiliär e Tagesbetreuung 
steht in erster Linie den Kindern von Mitarbeitende n des KZU Kompetenz-
zentrum Pflege und Gesundheit offen. Bei freien Plä tzen können auch ex-
terne Kinder aufgenommen werden.  
 

Aufnahmebedingungen / Kindergruppen 
Aus sozialen und pädagogischen Überlegungen beträgt  die minimale wö-
chentliche Aufenthaltsdauer einen ganzen Tag oder z wei Halbtage. Die 
Kinder werden in einer altersgemischten Gruppe betr eut, sie umfasst in der 
Regel acht Plätze. Die Kinder unter 1½ Jahren und b ehinderte Kinder bean-
spruchen 1.5 Plätze. Wir können daher maximal zwei Kinder unter 1½ Jah-
ren zur gleichen Zeit aufnehmen. Für die definitive  Anmeldung Ihres Kindes 
füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus. 
 

Öffnungszeiten / Bring- und Holzeiten 
Die Kita ist von Montag bis Freitag von 7.00-18.00 Uhr geöffnet. 
Über Weihnachten /Neujahr und an allgemeinen Feiert agen ist sie geschlos-
sen. Während der Schulferien im Sommer macht die Ki ta 2 Wochen Be-
triebsferien. 
 
Um einen kindergerechten Alltag gewährleisten zu kö nnen, bitten wir die 
Eltern folgende Bring- und Holzeiten einzuhalten: 

·  morgens  07.00 – 09.00 Uhr – bringen  
·  mittags  11.45 – 12.45 Uhr – bringen und holen 
·  abends   16.00 – 18.00 Uhr – holen  

Holen Sie Ihr Kind einmal ungewohnt früh oder spät ab, so teilen Sie dies 
dem Team mit. Holt ein/e Bekannte/r oder ein andere s Familienmitglied Ihr 
Kind ab, so teilen Sie dies ebenfalls dem Team mit.  Die Betreuerinnen geben 
die Kinder keiner unbekannten Person mit! 
 

Verpflegung 
In der Kita werden folgende Mahlzeiten abgegeben:  

·  Frühstück für diejenigen Kinder, die vor 8 Uhr in d ie Kita kommen 
·  Znüni 
·  Mittagessen 
·  Zvieri  

Schoppen- oder Spezialnahrung muss von den Eltern m itgebracht werden. 
Früchte und Tee stehen immer zur Verfügung.   
 
 
 

Eingewöhnung 
Die Eingewöhnungszeit ist für das Kind, die Eltern und die Fachfrauen 
Betreuung wichtig. Das erste Treffen dient dem gege nseitigen kennen Ler-
nen. Danach haben die Eltern die Möglichkeit, ihr K ind während der ersten 
Zeit zu begleiten. Die Dauer dieser Begleitung ist den individuellen Bedürf-
nissen des Kindes angepasst. 
 

Kleidung und persönliche Gegenstände 
Die Kinder sollen der Witterung entsprechend bequem e Kleidung tragen. 
Ersatzkleider, sowie Hausschuhe, Pampers und Babyna hrung müssen in die 
Kita gebracht werden. 
Kuscheltiere und Nuggi darf das Kind selbstverständ lich mitbringen. Für 
Spielsachen, die in die Kita mitgebracht werden, ka nn keine Verantwortung 
übernommen werden. Wir bitten Sie, dem Kind kein Kr iegsspielzeug mit-
zugeben. 
 

Krankheit / Ferien 
Bei Krankheit oder Unfall kann das Kind nicht in di e Kita gebracht werden. 
Bei Erkrankung des Kindes in der Kita werden die El tern sofort benachrich-
tigt. Das Kind muss sobald als möglich abgeholt  werden. In  Notfällen wird 
ein Vertrauensarzt in der Nähe der Kita, der Kinder arzt des betroffenen 
Kindes oder direkt das Kantonsspital kontaktiert. I m Falle eines Unfalls ge-
hen alle Spesen, wie z. Beispiel Taxi, zu Lasten de r Eltern. 
Allergien und andere Empfindlichkeiten sollten beim  Eintritt besprochen 
werden. Ebenso muss die Kita-Leiterin über anstecke nde Krankheiten in der 
Familie orientiert werden. 
Bitte melden Sie uns möglichst frühzeitig wann Ihr Kind in die Ferien  geht.  
 

Versicherung 
Die Eltern sind für Kranken- und Unfall-, sowie Haf tpflichtversicherung ver-
antwortlich. Das Personal ist über die Versicherung en des KZU Kompetenz-
zentrum Pflege und Gesundheit abgedeckt. 
 

Kündigung 
Der Betreuungsplatz kann mit einer Frist von zwei M onaten auf Ende des 
Kalendermonats gegenseitig gekündigt werden. Die Kü ndigung muss 
schriftlich an die Kita-Leiterin erfolgen. 
  

Kontakt 
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, 
Im Bächli 1, 8303 Bassersdorf 
Frau Marianne Niederer Tel.: 044 838 51 11 
 Tel. Kita: 044 838 52 91 
 Tel. direkt: 044 838 51 98 
 email: marianne.niederer@pz-baechli.ch  
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Tarife 
 

Für Mitarbeitende des KZU Kompetenzzentrum s Pflege und Gesund-
heit 
Das Betreuungsgeld wird nach dem gesamten Bruttoein kommen beider 
Elternteile (Löhne und andere regelmässige Unterhal tszahlungen) festge-
legt. Die Einkommen sind mit der Anmeldung, mittels  Lohnausweis oder 
Arbeitgeberbescheinigung, zu belegen. Wir bitten, a llfällige Besoldungsän-
derungen umgehend bekannt zu geben, damit der Tarif  angepasst werden 
kann. 

                   Tag*        ½ Tag*  
bis 98'000.- Bruttoeinkommen / Jahr CHF 40.- CHF 28 .- 
98'001.-  bis  110'000.- Bruttoeinkommen / Jahr CHF  50.- CHF 35.- 
110'001.- bis 118'000.- Bruttoeinkommen / Jahr CHF 65.- CHF 45.- 
über 118'001.- Bruttoeinkommen / Jahr CHF 85.- CHF 59.- 
 
Geschwisterrabatt:  
ab dem 2. Kind wird der Tarif eine Stufe tiefer als  beim 1. Kind verrechnet. 

 
Sitzungspauschale für Mitarbeitende des KZU  
Mitarbeitende, die bereits Kunden in der Kita sind,  können ihre Kinder wäh-
rend Weiterbildungen und Sitzungen, die in einem Ze itrahmen von zwei bis 
drei Stunden liegen, zu einem Spezialtarif von CHF 35.- in der Kita betreuen 
lassen. 
 
Für externe Kinder werden die vollen Kosten verrech net 

·  Tag*  CHF 110.- (inkl. Mahlzeiten) 
·  ½ Tag*  CHF   80.- (inkl. Mahlzeiten) 

 
* ganzer Tag dauert 11 Std., halber Tag 5 ½ Std. in kl. Mittagessen 
 

Rechnungsstellung 
 
Die Kosten für die vereinbarten Betreuungstage sind  monatlich im Nachhi-
nein zu bezahlen. Sie beziehen sich auf den reservi erten Betreuungsplatz, 
unabhängig von der Präsenz des Kindes. Ferien und K rankheitsabsenzen 
sind bei der Berechnung der Monatspauschale bereits  berücksichtigt. Zu-
sätzliche Betreuungstage werden entsprechend verrec hnet. 
 

Für weitere Fragen gibt Ihnen unsere Kita-Leiterin  gerne Auskunft. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Kindertagesstätte „Rägebogefisch“ 
 

im Pflegezentrum Bächli  
Bassersdorf 


